
STANDESAMT DER STADT ST. ANDRÄ  
BEZIRK WOLFSBERG/KÄRNTEN 

A-9433 St. Andrä 210, Tel. 04358/2710-23 oder 21, Fax  04358/2710-66 
E-Mail: walter.greilberger@st-andrae.at 

                                                   
ÖFFNUNGSZEITEN:ÖFFNUNGSZEITEN:ÖFFNUNGSZEITEN:ÖFFNUNGSZEITEN:    

Montag Montag Montag Montag –––– Freitag von 07.45 bis 12.15 Uhr Freitag von 07.45 bis 12.15 Uhr Freitag von 07.45 bis 12.15 Uhr Freitag von 07.45 bis 12.15 Uhr    

Dienstag von 13.15 bis 16.00 UhrDienstag von 13.15 bis 16.00 UhrDienstag von 13.15 bis 16.00 UhrDienstag von 13.15 bis 16.00 Uhr    

oder nach Vereinbarungoder nach Vereinbarungoder nach Vereinbarungoder nach Vereinbarung    
 

Zur Prüfung der Ehefähigkeit werden gemäß demZur Prüfung der Ehefähigkeit werden gemäß demZur Prüfung der Ehefähigkeit werden gemäß demZur Prüfung der Ehefähigkeit werden gemäß dem    

 Personenstandsgesetz nachstehende Urkunden benöt Personenstandsgesetz nachstehende Urkunden benöt Personenstandsgesetz nachstehende Urkunden benöt Personenstandsgesetz nachstehende Urkunden benötigt:igt:igt:igt:    
 

 M           FM           FM           FM           F  
   

 
Abschrift aus dem Geburtenbuch nicht älter als 6 Monate 

  gebührenpflichtige Urkunde € 8,70 
  wird vom Standesbeamten der Geburtsgemeinde ausgestellt  
 
  Religionsbekenntnis  Mann      _________        Frau      _________ 
 
  Eintragung ins wöchentliche Verzeichnis  ja  nein 
 
  Gemeinsamer Familienname _________________________________________ 
 
  Nachweis der Staatsangehörigkeit (Staatsbürgerschaftsnachweis, Reisepass-Ausländer ) 
 
  Nachweis des Hauptwohnsitzes Mann: ____________________  Frau: __________________ 
 
  Lichtbildausweis  ( Reisepass, Führerschein, Dienstausweis)   
     
   
  Heiratsurkunde aller Vorehen 
   

Nachweis der Auflösung aller Vorehen ( Sterbeurkunde, Scheidungsurteil mit eingetragener 
Rechtswirksamkeit) 

 
Anerkennung des Scheidungsurteiles durch das zuständige Bezirksgericht (für alle Nicht-EU-Staaten 
und Dänemark sowie Scheidungen in EU-Staaten vor dem 1.3.2001) 

 
Berechtigungsnachweis zur Führung eines akademischen Grades 

  oder Standesbezeichnung ( Ing. ) 
 
  Bei Minderjährigen : Einwilligung zur Eheschließung von den Eltern bzw. Gericht 
 
  Ehefähigkeitszeugnis 
 
Für gemeinsame, als unehelich beurkundete KinderFür gemeinsame, als unehelich beurkundete KinderFür gemeinsame, als unehelich beurkundete KinderFür gemeinsame, als unehelich beurkundete Kinder    
 
  Geburtsurkunde   
 
  Vaterschaftsanerkenntnis 
 

 
Trauzeuge (Mann):             

   
Trauzeuge (Frau):       

 
  Anzahl der Personen die an der standesamtlichen Trauung teilnehmen: _____________________ 
 
  MUSIK: ______________________________________________________________________ 

 

Trauungstermin:       
 
Uhrzeit:                     


